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München · WKN A0D 9PT · ISIN DE000A0D9PT0 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft  
zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am

Mittwoch, den 15. April 2015 um 10:00 Uhr

im
The Westin Grand München
Eingang Ballsaal Foyer
Arabellastr. 6, 81925 München

stattfindet.

Einlass ist ab 9:00 Uhr.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  
der MTU Aero Engines AG
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1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichts der MTU Aero  
Engines AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für  
das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden  
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 4 HGB

Die genannten Unterlagen werden von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet 
unter der Adresse www.mtu.de/hv zugänglich gemacht. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine 
Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss  
bereits gebilligt hat.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 der 
MTU Aero Engines AG in Höhe von Euro 105.573.711,46 wie folgt zu verwenden:

Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Bis zur 
Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien ver- 
ändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Ge- 
winnverwendungsvorschlag unterbreitet, wobei die Höhe der Dividende von Euro 1,45  
je dividendenberechtigter Stückaktie unverändert bleiben wird.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2014 Entlastung zu erteilen.

I. Tagesordnung

1. Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,45 je dividendenberechtigter Stückaktie Euro 73.961.633,35 

2. Einstellung in Gewinnrücklagen Euro 31.612.078,11

3. Gewinnvortrag Euro 0,00

Verwendung des Bilanzgewinns
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4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für  
das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer  
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 sowie zum Prüfer für die 
prüferische Durchsicht von Halbjahresberichten für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung  
eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zum Ausschluss  
des Bezugsrechts

Die von der Hauptversammlung am 22. April 2010 beschlossene Ermächtigung der Gesell- 
schaft zum Erwerb eigener Aktien läuft am 22. April 2015 aus. Sie soll durch eine neue 
Ermächtigung ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, für die Zeit vom 15. April 2015 bis einschließlich zum 
14. April 2020 gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von bis zu 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grund- 
kapitals der Gesellschaft zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals 
entfallen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines  
an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots (oder – soweit rechtlich 
zulässig – der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots) erfolgen. 

Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % 
über- bzw. unterschreiten, wobei etwaige Erwerbsnebenkosten außer Ansatz bleiben. Als 
maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei im Falle eines 
Erwerbs über die Börse der Mittelwert der Aktienkurse in der Schlussauktion im Xetra-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten drei Börsen- 
handelstage vor dem Erwerb der Aktien. Im Falle eines Erwerbs mittels eines an sämtliche 
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Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots (oder der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots) gilt der Mittelwert der Aktienkurse in der Schlussauktion 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten drei 
Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung des Angebots als maßgeblicher Börsenkurs. 
Im Fall erheblicher Kursschwankungen ist der Vorstand ermächtigt, dieses Kaufangebot 
oder die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots unter Berücksichtigung eines 
neuen Mittelwertes der Aktienkurse nach Maßgabe des vorstehenden Satzes neu zu 
veröffentlichen.

Bei Erwerb mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
(oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots) kann das Volumen 
des Angebots begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des Angebots (oder die 
Gesamtzahl der Angebote) dieses Volumen überschreitet, muss der Erwerb im Verhältnis 
der jeweils angebotenen Aktien erfolgen; dabei dürfen kleine zum Erwerb angebotene 
Pakete (bis 100 Stück) bevorzugt behandelt werden. Das Angebot oder die Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots kann weitere Bedingungen enthalten.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, erworbene eigene Aktien der Gesellschaft auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre zu veräußern, wenn die 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien 
gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter- 
schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.  
Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bezugs-
rechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 
von Optionsrechten und/oder Wandlungsrechten/-pflichten ausgegeben bzw. auszugeben 
sind, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in ent- 
sprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben wurden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Verwendung 
erworbener eigener Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
die Aktionäre vorzunehmen, soweit die eigenen Aktien im Rahmen der Aktienprogramme 
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der Gesellschaft an deren Teilnehmer ausgegeben werden, die in einem Arbeits- oder 
Dienstleistungsverhältnis mit der Gesellschaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen oder standen. Soweit eine Verwendung im Rahmen der Aktienprogramme der 
Gesellschaft an Vorstandsmitglieder oder ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft 
erfolgen soll, wird der Aufsichtsrat zu dieser Veräußerung ermächtigt. 

d) Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ganz oder zum Teil als Gegen- 
leistung zu verwenden. 

e) Ferner wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von der Gesellschaft 
oder von abhängigen Konzernunternehmen der Gesellschaft begebenen Wandelschuldver-
schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussscheinen oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) zu verwenden.

f) Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. 
Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung 
des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-
schaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil erworbener eigener Aktien 
beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht 
werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

g) Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, 
einzeln oder zusammen ausgeübt werden. Sie können auch durch Konzernunternehmen  
im Sinne des § 17 AktG ausgenutzt werden.

h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen, 
wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. b) bis e) verwendet 
werden.

i) Die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien vom 22. April 2010 wird 
mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. Die in dem vorgenannten 
Beschluss vom 22. April 2010 enthaltene Ermächtigung zur Verwendung von auf Grund 
dieses damaligen Beschlusses erworbener eigener Aktien bleibt bestehen.
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7.  Beschlussfassung über die Aufhebung der Bedingten Kapitalia gemäß § 4 Absatz 
8 und 9 der Satzung; Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss des  
Bezugsrechts; Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals; Neufassung von § 4 
Absatz 6 und Streichung von § 4 Absatz 8 und 9 der Satzung

Das Bedingte Kapital gemäß § 4 Absatz 8 der Satzung in Höhe von bis zu Euro 3.640.000 
diente der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der von der Hauptversammlung der Gesellschaft 
am 30. Mai 2005 (unter Berücksichtigung der am 31. Mai 2005 erfolgten Klarstellung) be- 
schlossenen Ermächtigung begeben wurden. Das Bedingte Kapital wird nicht mehr benötigt. 
Es kann daher aufgehoben werden.

Die in der Hauptversammlung vom 22. April 2010 beschlossene Ermächtigung des Vorstands, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen mit oder ohne Laufzeit-
beschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 500.000.000 zu begeben und den 
Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs-
pflicht) auf auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 22.360.000 nach näherer Maßgabe  
der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren, läuft zum 21. April 2015 aus. 

Um den Finanzierungsspielraum der Gesellschaft langfristig zu sichern, soll der Vorstand 
erneut zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ermächtigt 
werden. Zur Bedienung der Options- und Wandlungsrechte aus diesen Schuldverschreibun-
gen soll ein neues Bedingtes Kapital beschlossen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

aa) Allgemeines

Der Vorstand wird bis zum 14. April 2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein- 
malig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder Namen lautende Wandelschuldverschrei- 
bungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“)  
mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 500.000.000  
zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte (auch mit Wandlungspflicht) auf auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu Euro 
5.200.000 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu 
gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen ist nur gegen Barzahlung möglich. 
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Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – unter Begrenzung auf den entsprechen-
den Gegenwert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-
Landes, begeben werden. Sie können auch durch unter der Leitung der Gesellschaft 
stehende Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) ausgegeben werden; in einem 
solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 
Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern 
Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungspflicht) auf auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.

bb) Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldverschreibung 
ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der  
vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den Namen lautende Stückaktien der 
Gesellschaft zu beziehen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der Optionsschuldver-
schreibung nicht übersteigen. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammenge-
legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber bzw. Gläubiger 
das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzule-
genden Wandelanleihebedingungen in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft 
umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft. Es 
kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar 
zu leistende Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

§ 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

cc) Wandlungspflicht

Die Wandelanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit 
oder zu einem früheren Zeitpunkt vorsehen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teil- 
schuldverschreibung bei Wandlung auszugebenden Stückaktien der Gesellschaft darf den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

§ 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
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dd) Ersetzungsbefugnis

Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, 
den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibung ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung eines fälligen Geldbetrags neue Aktien oder eigene Aktien der Gesellschaft zu 
gewähren. Die Aktien werden jeweils mit einem Wert angerechnet, der nach näherer Maßgabe 
der Anleihebedingungen dem auf volle Cents aufgerundeten arithmetischen Mittelwert der 
Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 
drei Handelstagen vor der Erklärung der Wandlung bzw. Optionsausübung entspricht. 

Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen können ferner jeweils festlegen, dass im Falle 
der Wandlung bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden 
können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Options-
berechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern stattdessen einen Geldbetrag 
zahlt, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem volumengewichteten 
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem vergleichba-
ren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während eines vom Vorstand zu 
bestimmenden angemessenen Zeitraums von Tagen vor oder nach Erklärung der Wandlung 
oder der Optionsausübung entspricht.

ee) Wandlungs- bzw. Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis muss mindestens 80 % des arithmeti-
schen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier- 
börse an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung eines 
Bezugsrechts – mindestens 80 % des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 
von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist 
bis zum dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgültigen Konditionen gemäß § 186 Absatz 
2 Satz 2 AktG (einschließlich) betragen. 

§ 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

ff) Verwässerungsschutz

Erhöht die Gesellschaft während der Wandlungs- oder Optionsfrist ihr Grundkapital unter 
Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre oder begibt weitere Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen bzw. gewährt oder garantiert Wandlungs- oder Optionsrechte und 
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räumt den Inhabern schon bestehender Wandlungs- oder Optionsrechte hierfür kein Bezugs-
recht ein, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung 
ihrer Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht, so ist der Vorstand ermächtigt, über die 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen sicherzustellen, dass der wirtschaftliche Wert der 
bestehenden Wandlungs- bzw. Optionsrechte unberührt bleibt, indem die Wandlungs- oder 
Optionsrechte wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht bereits durch 
Gesetz zwingend geregelt ist. Dies gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherabsetzung oder 
anderer Kapitalmaßnahmen, von Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung durch Dritte, 
einer außerordentlichen Dividende oder anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer 
Verwässerung des Werts der Aktien führen können. 

§ 9 Absatz 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

gg) Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d. h. die Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzu- 
bieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten  
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden 
Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, stellt die Gesellschaft 
die entsprechende Gewährung des Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft sicher. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, 

 sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Aus- 
gabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit einem 
Wandlungs- oder Optionsrecht (auch mit einer Wandlungspflicht) auf Aktien, deren Betrag  
10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt.  
Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die (i) während der Laufzeit dieser Ermächtigung im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 
4 AktG ausgegeben werden oder die (ii) als erworbene eigene Aktien während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden;
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 für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; oder

 soweit es erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Wandlungs- oder 
Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung ihrer Wandlungspflichten als 
Aktionär zustehen würde.

hh) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten  
der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz und Art  
der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, 
Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie den Wandlungs- und Optionspreis festzusetzen bzw. 
im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden Konzernunter-
nehmen festzulegen.

b) Schaffung eines Bedingten Kapitals

Unter Aufhebung der bestehenden bedingten Kapitalerhöhungen gemäß § 4 Absatz 8 und 9  
der Satzung, wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 5.200.000 durch Ausgabe 
von bis zu 5.200.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von je einem Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben 
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuld-
verschreibungen erfüllt werden und das Bedingte Kapital nach Maßgabe der Wandel- bzw. 
Optionsanleihebedingungen benötigt wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem  
nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils zu bestimmenden Options- bzw. 
Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
aufgrund der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von Wand-
lungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) § 4 Absatz 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

  „(6) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 5.200.000 (in Worten: fünf Millionen zweihundert- 

tausend) durch Ausgabe von bis zu 5.200.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 

mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je einem Euro bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2015). 
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  Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der von der Hauptversamm-

lung der Gesellschaft vom 15. April 2015 beschlossenen Ermächtigung begeben werden. Die 

Ausgabe erfolgt zu dem gemäß dieser Ermächtigung jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. 

Optionspreis.

  Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungs- bzw. 

Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten Gläubiger 

bzw. Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen, und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung 

eingesetzt werden. Derart ausgegebene Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an,  

in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Bedingten Kapital entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital anzupassen.“ 

d) Weitere Satzungsänderungen

Die Absätze 8 und 9 des § 4 der Satzung werden gestrichen.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia I, II und III und 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015; Neufassung von § 4 Absatz 5 
und Streichung von § 4 Absatz 7 der Satzung

Die in den Hauptversammlungen vom 22. April 2010 und 5. Mai 2011 beschlossenen 
Ermächtigungen des Vorstands, das Grundkapital gegen Bar- bzw. gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen, enden mit Ablauf des 21. April 2015.

Sie sollen durch eine neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals 
ersetzt werden (Genehmigtes Kapital 2015).

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a) Unter Aufhebung der bestehenden Satzungsermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des 
Grundkapitals gemäß § 4 Absatz 5, 6 und 7 der Satzung (Genehmigtes Kapital I bis III) wird mit 
Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungsänderung in 
das Handelsregister ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2015) durch Neufassung 
von § 4 Absatz 5 der Satzung wie folgt geschaffen: 
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  „(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14. April 2020 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage 

einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 15.600.000 (in Worten: Euro fünfzehn 

Millionen sechshunderttausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). 

  Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen 

und dieses Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch auszuschließen, soweit es 

erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- bzw. Optionsrechten in auf den Namen 

lautenden Stückaktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, 

wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte zustehen würde. 

  Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unter- 

schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass auf die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt ein auf 

den Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – der Ausübung 

der Ermächtigung zu berechnender Anteil von nicht mehr als 5 % des Grundkapitals entfällt.  

Auf diese Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals sind seit Erteilung dieser Ermächtigung, also 

seit 15. April 2015, erfolgende Gewährungen von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien 

der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 

sowie die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 

Absatz 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 

  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2015 oder  

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus  

dem Genehmigten Kapital 2015 anzupassen.“

b) Weitere Satzungsänderungen

Absatz 7 des § 4 der Satzung wird gestrichen.



15

1.  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die  
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71  
Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zum Ausschluss des Bezugsrechts) gem.  
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht in Übereinstimmung mit der 
üblichen Unternehmenspraxis auf der Grundlage von § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG vor, die 
Gesellschaft durch die Hauptversammlung für fünf Jahre zum Erwerb eigener Aktien in Höhe 
von bis zu 10 % des Grundkapitals zu ermächtigen. Der Vorstand verfügt bereits über eine 
solche Ermächtigung. Diese endet mit Ablauf des 22. April 2015 und soll erneuert werden. 

Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Aktien wird sich der Vorstand allein 
von den Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. Der Vorstand wird der 
Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung berichten.

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG zu 
wahren. Der hier vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches 
Kaufangebot (oder die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots) trägt 
diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot oder die öffentliche Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots überzeichnet ist, muss der Erwerb pro rata erfolgen. Für die 
Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich den Verkauf 
über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vor, wodurch der Grundsatz der Gleich- 
behandlung gemäß § 53a AktG gewahrt wird. 

Die Hauptversammlung kann jedoch in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 und 
Absatz 4 AktG auch eine andere Veräußerung beschließen. Insoweit sieht der Beschluss die 
Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über 
die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn die erworbenen eigenen 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien 
der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis 
nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst 
niedrig bemessen. Mit dieser Ermächtigung wird auch von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG  
in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit 
zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Insgesamt werden die Vermögens- und 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage von § 71 Absatz 1 Nr. 8 
AktG angemessen gewahrt. Diese Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gegen eine 
Barleistung beschränkt sich unter Einbeziehung von Aktien, für die das Bezugsrecht der 

II. Bericht des Vorstands 
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Aktionäre in Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bei Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals und/oder bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. Options- 
schuldverschreibungen ausgeschlossen wird, auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens bzw. – falls dieser Betrag niedriger ist – des im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft. Durch die 
Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter vereinfachtem 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, 
wenn dieses dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals Bezugs- 
rechte der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausgeschlossen werden. Diese Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre 
Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen und denen auf diese Weise grundsätz-
lich die Möglichkeit erhalten bleibt, ihre Beteiligungsquote an der Gesellschaft durch Kauf 
von MTU-Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Vorstand und Aufsichtsrat sind der 
Auffassung, dass dieser Handlungsrahmen unter Berücksichtigung der Strategie der 
Gesellschaft den Interessen der Gesellschaft dient und auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der Aktionäre angemessen ist.

Des Weiteren sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands vor, mit Zustimmung  
des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien ganz oder zum Teil zur Erfüllung der sich  
aus den Aktienprogrammen der Gesellschaft ergebenden Ansprüche der Arbeit- und Dienst-
nehmer der Gesellschaft zu verwenden. MTU fördert eine Eigentümerkultur im Unternehmen 
und ermöglicht über aktienbasierte Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienpro-
gramme eine Beteiligung des Vorstands, der Führungskräfte sowie der Mitarbeiter am Unter - 
nehmen und seiner Entwicklung. Vor diesem Hintergrund können eigene Aktien im Zusammen-
hang mit aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen der 
Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen verwendet und an Personen, die in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unterneh-
men stehen oder standen, ausgegeben werden. Rechtstechnisch setzt diese Art der Verwen-
dung voraus, dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft 
insoweit ausgeschlossen wird. Der bei dieser Verwendung erforderliche Bezugsrechtsaus-
schluss liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. 

Ferner sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen eigenen 
Aktien ganz oder zum Teil im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen Dritten als (Teil-) Gegenleistung anzubieten bzw. zu verwenden. Die Gesell-
schaft soll in der Lage sein, bei sich bietenden Gelegenheiten gezielte Unternehmens- oder 
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Beteiligungserwerbe im Rahmen ihres satzungsgemäßen Unternehmensgegenstands 
durchzuführen. Inhaber von Unternehmen und Beteiligungen erwarten, insbesondere im 
internationalen Rahmen, als Gegenleistung für die Veräußerung des Unternehmens bzw.  
der Beteiligung häufig Aktien der erwerbenden Gesellschaft. Mit der vorgeschlagenen 
Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, bei konkreten Akquisitionsvor- 
haben, bei denen sie möglicherweise im Wettbewerb mit anderen Interessenten steht,  
auch etwa vorhandene eigene Aktien als Gegenleistung zu verwenden und damit unter 
Umständen auf eine andernfalls erforderliche Erhöhung des Grundkapitals gegen Sach- 
einlagen verzichten zu können. Auch diese Art der Verwendung setzt wiederum rechtstech-
nisch voraus, dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft 
insoweit ausgeschlossen wird, was so im Beschluss vorgesehen ist.

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten aus von der Gesellschaft 
oder von Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-
verschreibungen, Genussscheinen oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen 
dieser Instrumente) zu verwenden. Diese Ermächtigung liegt schon deswegen im Interesse der 
Gesellschaft und der Aktionäre, weil sie der Gesellschaft die Möglichkeit verschafft, sofern dies 
im konkreten Fall sachgerecht ist, die Ausgabe neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital und 
damit eine Kapitalerhöhung mit Stimm- und Quotenverwässerung der Aktionäre zu vermeiden. 
Der Preis, zu dem die Aktien in den vorgenannten Fällen ausgegeben werden, hängt von den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Der Vorstand wird sich bei der 
Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. Wiederum ist es rechtstech-
nische Voraussetzung, dass das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesell- 
schaft insoweit ausgeschlossen wird, was Bestandteil des Beschlusses ist.

Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von  
der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates eingezogen werden. Entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die 
Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien 
beschließen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft 
erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapital- 
herabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien 
ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt 
werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine 
Einziehung verändernde Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 
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Auf Grund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat die 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Interesse der Aktionäre und 
kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die 
entsprechenden Unternehmensorgane werden daher in jedem Einzelfall prüfen und 
abwägen, ob die Veräußerung oder sonstige Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt.

2.  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die 
Aufhebung der Bedingten Kapitalia gemäß § 4 Absatz 8 und 9 der Satzung;  
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts;  
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals; Neufassung von § 4 Absatz 6 und 
Streichung von § 4 Absatz 8 und 9 der Satzung) gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 
i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Ermächtigung und ein 
Bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2015) zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) vor. Die Begebung von Schuld- 
verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) kann zusätzlich zu den klassischen 
Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Markt- 
lage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der Rahmen soll auf 
einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von maximal Euro 500.000.000 und 
eine Berechtigung zum Bezug von bis zu maximal 5.200.000 auf den Namen lautende 
Stückaktien der Gesellschaft begrenzt werden. 

Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital zu – im 
Vergleich zur herkömmlichen Fremdfinanzierung – attraktiven Konditionen, das bei Fälligkeit 
unter Umständen in Eigenkapital umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten werden 
kann. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/oder 
Optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die 
Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die 
erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unter der Leitung der 
Gesellschaft stehende Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) zu platzieren. 
Schuldverschreibungen können außer in Euro auch in anderen gesetzlichen Währungen,  
wie bspw. eines OECD-Landes, mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. 
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Die Schuldverschreibungsbedingungen können vorsehen oder gestatten, dass im Fall der 
Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechten oder der Erfüllung der ent- 
sprechenden Pflichten auch neue oder eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden.  
In den Schuldverschreibungsbedingungen kann – zur weiteren Erhöhung der Flexibilität – 
auch vorgesehen oder gestattet werden, dass die Gesellschaft einem Wandlungs- bezie-
hungsweise Optionsberechtigten beziehungsweise entsprechend Verpflichteten im Falle der 
Ausübung des Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechts beziehungsweise der Erfüllung 
der entsprechenden Pflichten nicht eigene Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld auszahlt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Erhöhung des 
Grundkapitals im zukünftigen Zeitpunkt der Ausübung der Wandel- beziehungsweise 
Optionsrechte beziehungsweise der Erfüllung entsprechender Pflichten gegebenenfalls 
unwillkommen sein kann. Davon abgesehen schützt die Nutzung der Möglichkeit der 
Barauszahlung die Aktionäre vor dem Rückgang ihrer Beteiligungsquote sowie vor der 
Verwässerung des Vermögenswerts ihrer Aktien, da keine neuen Aktien ausgegeben werden. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei einer Platzierung über 
Konzernunternehmen muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären  
der Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kredit- 
institute mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen 
entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund 
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder Wandlungspflichten auf bis 10 % des zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Durch diese Möglichkeit des Ausschlus-
ses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen 
kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere 
Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu 
erreichen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission von Schuldverschrei-
bungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt 
werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist 
vermieden werden kann. Bei Gewährung eines Bezugsrechts müsste dagegen der Bezugspreis 
bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Angesichts der häufig zu 
beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt. 
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Die Bezugsfrist erschwert es auch, kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren. 
Insbesondere bei Schuldverschreibungen kommt hinzu, dass bei Gewährung eines Bezugs-
rechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten 
gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden ist. Indem der Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen in diesen Fällen nicht wesentlich unter ihrem nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, soll 
dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verwässerung ihres 
Anteilsbesitzes Rechnung getragen werden. Bei einem Ausgabepreis zum Marktwert sinkt der 
Wert des Bezugsrechts praktisch auf Null. Den Aktionären entsteht damit kein wesentlicher 
wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Der Vorstand wird bestrebt 
sein, einen möglichst hohen Ausgabepreis zu erzielen und den wirtschaftlichen Abstand zu 
dem Preis, zu dem die bisherigen Aktionäre Aktien über den Markt zukaufen können, möglichst 
niedrig zu bemessen. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechter-
halten möchten, können dies durch einen Zukauf über den Markt zu annähernd gleichen 
Konditionen erreichen. Auch eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote scheidet aus Sicht 
der Aktionäre aus. Die Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
(auch mit Wandlungspflichten) beschränkt, auf die bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft entfallen. Auf diese 10 % des Grundkapitals ist eine anderweitige Ausgabe von Aktien 
gegen Bareinlage oder Veräußerung von eigenen Aktien anzurechnen, soweit diese unter 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
der vorgeschlagenen Ermächtigung erfolgt. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, 
dass keine Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer 
oder mittelbarer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Diese 
weitergehende Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entsprechenden 
Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote möglichst aufrechterhalten wollen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge  
vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des 
jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert in diesen Fällen die 
Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge 
erleiden die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung; sie ist nach Ansicht des Vor-
stands sachlich gerechtfertigt und angemessen. 
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Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen 
nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungs-
pflichten zustehen würde. Dadurch wird eine wirtschaftliche Schlechterstellung der Inhaber/
Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungspflicht) vermieden; 
ihnen wird ein Verwässerungsschutz gewährt, der der Kapitalmarktpraxis entspricht, die 
Platzierung der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung erleichtert und der Gesell-
schaft einen höheren Mittelzufluss ermöglicht, weil der Wandlungs- bzw. Optionspreis in 
diesen Fällen nicht ermäßigt oder ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt zu 
werden braucht. Die Belastung der bisherigen Aktionäre erschöpft sich darin, dass den 
Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wandlungspflicht) 
ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen ohnehin zustünde, wenn sie ihre Wandlungs- und/
oder Optionsrechte bereits ausgeübt oder ihre Pflicht zur Wandlung bereits erfüllt hätten. In 
der Abwägung der Vor- und Nachteile erscheint der Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall 
daher sachgerecht.

3.  Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die 
Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia I, II und III und Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals 2015; Neufassung von § 4 Absatz 5 und Streichung 
von § 4 Absatz 7 der Satzung) gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines genehmig-
ten Kapitals vor, um der Gesellschaft kurzfristige Reaktionen auf Marktgegebenheiten ohne 
erneute Einberufung einer Hauptversammlung zu ermöglichen. Die der Gesellschaft von den 
Hauptversammlungen am 22. April 2010 und am 5. Mai 2011 erteilten Ermächtigungen zur 
Schaffung genehmigter Kapitalia wurden von der Gesellschaft bisher nicht genutzt (Stand  
3. März 2015) und laufen am 21. April 2015 aus. Sie sollen durch eine neue Ermächtigung 
ersetzt werden. Die neue Ermächtigung ist wie bisher auf fünf Jahre befristet.

Insgesamt soll ein genehmigtes Kapital von Euro 15.600.000 gegen Bareinlage geschaffen 
werden. Dies entspricht 30 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Ermächti-
gung soll für die gesetzliche Höchstdauer von fünf Jahren (konkret bis zum 14. April 2020) 
erteilt werden. Die bestehenden Genehmigten Kapitalia I, II, und III werden aufgehoben. 
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Den Aktionären sind die aus der Ausnutzung des genehmigten Kapitals entstehenden neuen 
Aktien grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in 
der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (§§ 203 Absatz 1, 186 Absatz 5 AktG). Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz 
oder teilweise für bestimmte Fälle auszuschließen. Dazu im Einzelnen: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines Genehmig-
ten Kapitals 2015 in Höhe von nominal insgesamt bis zu Euro 15.600.000 vor, das gegen 
Bareinlage ausgenutzt werden kann. 

Der Vorstand soll dabei ermächtigt werden, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszuneh-
men. Dies dient der Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Ohne den Ausschluss 
des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitaler-
höhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Aus- 
übung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf- 
grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Ferner soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht ausschließen 
können, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu gewähren, wenn es die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen bestimmen. Schuldverschreibungen enthalten zur erleichterten 
Platzierung am Kapitalmarkt regelmäßig einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den 
Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt 
werden kann, wie es Aktionären zusteht. Zur Bedienung derartiger Bezugsrechte der Inhaber 
der Schuldverschreibungen reicht das Bedingte Kapital häufig nicht aus, insbesondere, da 
der Umfang zukünftiger Aktienemissionen bei Schaffung des jeweiligen Bedingten Kapitals 
noch nicht vorhersehbar ist. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässe-
rungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht somit aus dem Genehmigten 
Kapital bedient werden können. Insoweit muss bei Ausübung des Genehmigten Kapitals das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren 
Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer 
optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 
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Der Vorstand soll gemäß §§ 203 Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ferner ermächtigt sein, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die 
neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien darf insgesamt 5 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren 
verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden 
Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch  
eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis, also ohne den bei Bezugs- 
rechtsemissionen erforderlichen Abschlag. Dies führt zu höheren Emissionserlösen zum 
Wohl der Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer 
Aktionärsgruppen verbunden werden. 

§ 186 Absatz 2 AktG sieht zwar für den Fall der Wahrung des Bezugsrechts die Möglichkeit 
vor, bei Veröffentlichung der Bezugsfrist noch keinen konkreten Ausgabebetrag, sondern  
nur die Grundlagen für seine Festlegung anzugeben. Aber auch in einem solchen Fall kann 
letztlich nicht der bestmögliche Platzierungserfolg für die Gesellschaft erwartet werden, weil 
der Ausgabebetrag spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt zu machen ist. 
Auch ist bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit darüber, in welchem 
Umfang dieses ausgeübt wird (Bezugsverhalten), die erfolgreiche Platzierung bei Dritten 
gefährdet bzw. mit mehr Aufwand verbunden. Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss kann daher eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der 
Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht werden. 

Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag so niedrig bemessen, wie 
dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich 
ist. Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Entgelt für die neuen 
Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den ak- 
tuellen Börsenpreis nicht wesentlich, d. h. jedenfalls um nicht mehr als 5 % unterschreiten. 
Der Bezugsrechtsausschluss darf 5 % des bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten.  
Auf diese Begrenzung auf 5 % des Grundkapitals ist eine seit Erteilung dieser Ermächtigung, 
also seit 15. April 2015, erfolgende Gewährung von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Ak- 
tien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
anzurechnen. Auf die 5 %-Grenze werden schließlich auch Veräußerungen eigener Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angerechnet. 
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Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Schutzbedürfnis 
der Aktionäre im Hinblick auf einen weitgehenden Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes 
Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der 
neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapital- 
erhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote 
erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben.  
Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 
gewahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre angemessene 
Handlungsspielräume eröffnet werden. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter Berück- 
sichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts, für sachlich 
gerechtfertigt und angemessen. 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals jeweils in der nächsten 
Hauptversammlung berichten.
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1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2015 besteht das Grundkapital der 
Gesellschaft aus 52.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien und ebenso vielen 
Stimmrechten. Davon sind zur Zeit 51.008.023 Aktien stimmberechtigt, da das Stimmrecht 
aus 991.977 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien nicht ausgeübt werden kann.

2.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre 
eingetragen sind und ihre Aktien so rechtzeitig angemeldet haben, dass ihre Anmeldung 
spätestens bis zum Ablauf des Mittwochs, den 8. April 2015, bei der Gesellschaft einge- 
gangen ist. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache bei der MTU Aero Engines AG unter der Anschrift

  MTU Aero Engines AG 
  c/o HCE Haubrok AG 
  Landshuter Allee 10 
  80637 München  
  Deutschland

oder per Telefax unter der Nummer
  +49 (0)89 210 27 288

oder per E-Mail an 
  anmeldung@hce.de

oder unter der Internet-Adresse 
  www.mtu.de/hv

anmelden. Für die Anmeldung über die vorstehende Internetseite benötigen Sie einen 
individuellen Zugangscode, den Sie mit den Aktionärsunterlagen erhalten. Bitte melden Sie 
sich möglichst frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichti-
gen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern. Nähere Hinweise zum 
Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Ihnen zugesandten Aktionärsunterlagen oder der 
genannten Internetseite. 

III. Weitere Angaben zur Einberufung
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Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 AktG genannte Personen dürfen 
das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören und als deren Inhaber sie nicht im 
Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung  
im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Bitte beachten Sie, dass aus 
arbeitstechnischen Gründen innerhalb der letzten drei Werktage vor der Hauptversammlung 
bis zum Tag der Versammlung (jeweils einschließlich), d. h. vom 11. April 2015 (0:00 Uhr)  
bis einschließlich 15. April 2015 (24:00 Uhr), keine Umschreibungen im Aktienregister 
vorgenommen werden. Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung  
nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter 
Anmeldung und ungeachtet des vorgenannten Umschreibestopps frei verfügen. 

3.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte; Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft 

a)  Bevollmächtigung eines Dritten

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht durch einen Bevoll- 
mächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevoll- 
mächtigten Sorge zu tragen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs-
vereinigung oder eine diesen gem. § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder 
Institution bevollmächtigt wird. 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des 
Widerrufs der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft in Textform (i) unter einer der oben 
unter Ziffer 2 genannten Anschrift, E-Mail-Adresse oder Faxnummer übermitteln oder (ii)  
am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung 
erbringen. Ein Widerruf einer bereits zuvor erteilten Vollmacht erfolgt zudem formfrei durch 
persönliches Erscheinen des Aktionärs auf der Hauptversammlung.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen diesen 
nach § 135 Absatz 8 und 10 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie den 
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung oder des Widerrufs gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Bitte beachten Sie auch die von  
den Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen gleichgestellten Personen und 
Institutionen insofern gegebenenfalls vorgegebenen Regelungen.
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b) Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Wir bieten Ihnen darüber hinaus an, sich nach Maßgabe Ihrer Weisungen auch durch 
Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diesen Stimm-
rechtsvertretern müssen zu diesem Zweck eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung 
des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen. 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, ihren Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung können in Textform 
vor der Hauptversammlung bis zum Ablauf des Dienstags, den 14. April 2015, erfolgen.  
Der Aktionär kann hierzu auch das internetgestützte Vollmachts- und Weisungssystem der 
Gesellschaft, zugänglich unter www.mtu.de/hv, nutzen. Wir weisen darauf hin, dass eine 
Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur durch Aktionäre erfolgen 
kann, die sich bis zum Ablauf des 8. April 2015 für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
angemeldet haben. Ein Widerruf einer bereits zuvor erteilten Vollmacht nebst Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter erfolgt zudem formfrei durch persönliches Erscheinen des 
Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten auf der Hauptversammlung. 

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder 
dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen und Verfahrensanträge und 
unangekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen werden.

Nähere Einzelheiten und Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden wir unseren 
Aktionären zusammen mit der Zusendung der Einladung zur Hauptversammlung mitteilen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und nicht persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht auch durch Briefwahl ausüben. Auch 
bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt,  
die sich nach Maßgabe der Ziffer 2 bis zum Ablauf des 8. April 2015 rechtzeitig angemeldet 
haben (s. o. „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts“). 

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, 
können bis spätestens zum Ablauf des Dienstags, den 14. April 2015 (bei der Gesellschaft 
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eingehend), ihre Stimmen per Briefwahl abgeben oder ihre bereits abgegebenen Briefwahl-
stimmen ändern oder widerrufen, und zwar in Textform oder über das Internet unter einer 
der oben in Ziffer 2 für die Anmeldung genannten Adressen. 

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptver-
sammlung selbst oder durch einen Vertreter teilnehmen und die betreffenden Aktien 
vertreten, so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten 
Stimmabgabe. 

Bitte beachten Sie, dass per Briefwahl keine Stimmen zu eventuellen erst in der Hauptver-
sammlung vorgebrachten Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen abgegeben werden können. 
Ebenso können per Briefwahl keine Wortmeldungen, Fragen oder Anträge entgegengenom-
men werden. 

Nähere Einzelheiten und Formulare zur Briefwahl werden wir unseren Aktionären zusammen 
mit der Zusendung der Einladung zur Hauptversammlung mitteilen. 

5. Ergänzungsanträge, Anträge, Wahlvorschläge und Auskunftsverlangen des Aktionärs

a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 
2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an- 
teiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft 
schriftlich unter der in Ziffer 5 b) angegebenen Postadresse bis zum Ablauf des Sonntags, 
den 15. März 2015, zugegangen sein.

Die antragstellenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten 
vor dem Tag des Ergänzungsverlangens Inhaber der erforderlichen Mindestaktienzahl sind 
und diese Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten. 

b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG

Der Vorstand wird etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 f. 
AktG nur zugänglich machen, wenn sie bis zum Ablauf des Dienstags, den 31. März 2015, 
bei der Gesellschaft eingegangen sind und die Antragsteller im Aktienregister als Aktionäre 
eingetragen sind. Anträge und Anfragen der Aktionäre im Sinne von § 126 Absatz 1 AktG  
oder Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adressen der 
Gesellschaft zu richten:
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Postanschrift

  MTU Aero Engines AG 
  Abteilung Investor Relations 
  Dachauer Straße 665 
  80995 München

oder per Telefax an

  +49 (0)89 1489 95139

oder per E-Mail an

  hv2015@mtu.de 

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Fristgerecht 
unter vorstehenden Adressen eingehende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden 
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 
  www.mtu.de/hv 

veröffentlicht.

c) Auskunftsverlangen des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Be - 
ziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.

6. Veröffentlichungen auf der Internetseite

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die nach § 124a AktG zugänglich zu machenden 
Unterlagen, Anträge von Aktionären, weitergehende Ausführungen zu den vorgenannten  
Aktionärsrechten und weitere Informationen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.mtu.de/hv zur Verfügung. 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen 
Internetadresse bekanntgegeben.

München, im März 2015

MTU Aero Engines AG 
Der Vorstand
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Für Ihre Notizen
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Wegbeschreibung

AUTO

Von Stuttgart (A8): Fahren Sie geradeaus über die Verdistraße und folgen Sie der Ausschilderung Richtung Autobahn Nürnberg. Auf Höhe 
des Olympiageländes erreichen Sie den Mittleren Ring, fahren weiter geradeaus über den Petuelring und den Isarring. Nachdem Sie die 
Isar überquert haben, verlassen Sie rechts abbiegend den Ring und gelangen auf den Effnerplatz. Hier biegen Sie links in die Effnerstraße 
und dann gleich rechts in die Englschalkinger Straße ein. Die erste Straße rechts ist die Arabellastraße. 

Von Lindau (A96): Verlassen Sie die Autobahn am Autobahnende, fahren Sie über den Mittleren Ring und folgen Sie der Ausschilderung 
Richtung Autobahn A9/Nürnberg. Fahren Sie geradeaus über den Petuelring und den Isarring. Verlassen Sie den Isarring an der Ausfahrt 
Bogenhausen. An der zweiten Ampel biegen Sie links ab (Effnerplatz) und fahren geradeaus in die Effnerstraße. Biegen Sie nun rechts in 
die Englschalkinger Straße ein. Die erste Abzweigung rechts ist die Arabellastraße. 

Von Nürnberg (A9): Fahren Sie zunächst vom Flughafen auf die Autobahn A92 in Richtung München, dann über die Ausfahrt Kreuz 
Neufahrn auf die Autobahn A9. Verlassen Sie die Autobahn A9 an der Ausfahrt Föhringer Ring und folgen Sie dem Straßenverlauf, bis 
Sie den Stadtteil Bogenhausen erreichen. An der Kreuzung vor dem Effnerplatz fahren Sie links in die Englschalkinger Straße. Die erste 
Abzweigung rechts ist die Arabellastraße. 

Von Salzburg (A8): Fahren Sie auf den Mittleren Ring Ost. Über den Innsbrucker Ring und den Leuchtenbergring gelangen Sie zum 
Richard-Strauss-Tunnel. An der Ausfahrt Denninger Straße biegen Sie rechts in diese ein. Die erste Abzweigung links ist die Arabellastraße. 

Von Garmisch (A95): Fahren Sie auf den Mittleren Ring Süd und folgen Sie der Ausschilderung Richtung Autobahn A94/Passau. Über 
den Innsbrucker Ring und den Leuchtenbergring gelangen Sie zum Richard-Strauss-Tunnel. An der Ausfahrt Denninger Straße biegen Sie 
rechts in diese ein. Die erste Abzweigung links ist die Arabellastraße.

PARKEN

Sollten Sie in der Tiefgarage des Hotels oder der Bavaria Parkgaragen (unter dem Rosenkavalierplatz) geparkt haben und die Tiefgarage 
wieder verlassen wollen, halten wir für Sie am Informationsstand Ausfahrtickets bereit. Parkkosten fallen somit für Sie nicht an.

TAXI

vom Flughafen, einfache Fahrt ca. 45 € bis 50 €

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

U-Bahn:  Linie 4 – Endstation Arabellapark
Bus:  Verschiedene Linien – Arabellapark, Effnerplatz, Denninger Straße
Straßenbahn:   Linie 16 und 18 an der Arabellastrasse
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